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Habilitationsordnung
des Fachbereichs Medizin
der Universitiit Hamburyg
Vom 7. Juli 1999

[ic Behorde fiir Wissenschall und Forschung hat am
1. November 2000 die vom Fachbereichsral Medizin am
7. Juli 1999 aul Geund des §97 Absatz 2 des Hamburgischen
Hochschulgesctzes (HmbHG) in der Fassung vem 2. fuli 1991
(UImbGVBL  S.249), zuletst gedndert am 235 Mai 1999
(HmbGVBI. §.95,98), beschiossene Habilitationsordnung
des Fachbercichs Medizin der Universitit Hamburg nach
Stellungnahme des  Akademischen Senats nach §137
HmbHG genehmigt.

§1
Zweck der Habilitation und Geltungshereich
Dic  Habilitation dient dem Nachweis besonderer
Befihigung »o selbstindiger wissenschalllicher Forschung

aul cipem der Forschungsgebicte des Fachbercichs Medi
Zin.

Dic Habilitation ist gemdl §64 ImbHG cine akade-
mische Prifung.

§2
Habilitationsleistungen

(1} Die Befihigung nach §1 wird durch eine Habilita-
tionsschrift und durch ein Kolloguissn nachgewiesen. An
dic Stelle der Habilitalionsschrift kénnen cine oder
mehrere  wissenschaftliche  Verdffentlichungen  (sogenannte
kumulative labilitation) oder in  Ausnahmectiillen eine
hervorragende Dissertation treten. Mit dem Kollogquium
soll die Bewerberin/der Bewcrber darlegen, dafl sicfer
ibre/seine  Forschungsergebnisse  angemcssen  darzustlelicn
und zu verteidigen vermag.
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(2) Dic wissenschaftfichen Arbeiten nach Absatz |
miissen ein Forschungsgebict des Fachbereichs Medizin
wesentlich fordern. Sie milssen in deutscher oder englischer
Sprache abgefabt sein; auf Antrag kann der Fachbereichssat
dic Abfassung in cincr anderen Sprache genehmigen. Wird
cine kumulative Habilitation angestrebt, ist den einzelnen
wissenschafilichen  Veroffentlichungen  eine  wertende
schriftliche  Zusammenfassung  der Forschungen  {rofer
Faden"} voranzustellen.

(3) Im Talle ciner gemeinsam mit anderen durchgefithr-
ten Forschungsarbeit mull der individuelle Beitrag der
Bewerberin/des Bewerbers dokumentiert werden, Art und
Umfang dieser individuellen leistung ist von der Bewerbe-
rinfvom Bewerber durch eine dem Inhalt und Umfang der
Gesamtarbeit  angemessene  Beschreibung  nachprivbbar
gesondert darzusiclion,

§3
Zalassungsvorausselzangen

(1) Die Zulassung zur Habilitation setzt vorgus, daff die

Bowerberin/der Bewerber

l. ein abgeschlossenes Hochschulstudium besitzt und

2. den Doktorgrad (Promotion) einer deutschen wissen-
schaftiichen Hochschule in einer der Fachrichtungen
des Fachbereichs Medizin besitzt und

3. in der Regel eine mehrjdhrige erfolgreiche wissenschall-
liche Tatigkeit in Forschung und Lehre auspeiibt hat.
Mindestens ein Semester mufl die Bewerberin/der
Bewerber an Veranstaltungen im Rahmen des Eehrange-
hots des Fachbercichs Medizin mitgewirkt haben,

(2} Arztinnen und Arzte, dic cine Habilitation fiir cin
Spezialfach anstreben, das mir ciner Bezeichnung der Wei-
terbildungsordnung identisch ist, missen den Lrwerb der
Gebiets-, Teilgebicts- oder Zusatzbezeichnung nachweisen.

(3) Fur Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissen-
schaftler ist - soweit vorhanden - dic von der jeweiligen
Fachgesellschaft anetkannte Qualifikation fiir das Fach.
pehict nachzuwelisen.

(4} In besonderen Fillen kann auf Antrag der Bewerbe
tin/des Bewerbers der Doktorgrad ciner anderen Fachrich-
tung oder cin  gleichwertiger Grad ciner  ausliindischen
Hochschule als Voraussetzung fir dic Zulassung zur Habili-
tation anerkannt werden. Dte Anerkennung eines auskindi-
schen akademischen Grades setzt voraus, dal der Bewerbe-
rin/dem Bewerber die nach den gesetzlichen Vorschrifien
erforderfiche  Genehmigung  »zur  Fiithrung  ihres/seines
Grades in der Bundesrepublik Deutschland erteilt ist.

(5) Der Fachbereichsrat kann im Einzelall Ausnahmen
von Absatz | Nummern 2 und 3 und von Absatz 2 und
Absaltz 3 zulasscn.

84
Zalassungsantrag

(1} Dic Bewerberin/der Bewerber hat den Antrag auf
Zulassung zur Habilitation schriftlich an dic Dekanin/den
Dekan des Fachbercichs zu richten unter Angabe dos
Forschungsgebicts, auf dem die Habilitationsfeistungen
erbracht werden solfen.

{2) Dem Antrag sind beizufiigen:

L ecin karzer Lebenstauf mit besonderer Beriicksichtigung
des wissenschafilichen Werdegangs,

2. die Dissertation und die Doklorurkunde (Doktorbriet),

3. dic wissenschaftiichen Arbeiten, auf Grund derer die
besondere Belihigung zu  sclbstiindiger Forschung

festgestellt werden soll (§2 Absatz 1), in siebenfacher
Ausfertigung,

4. der Nachweis der Weiterbildung pemifl §3 Absat 2 bzw.
der Nachweis der anerkannten Quatifikation gomil
§3 Absatz 3,

5. eine Ubersicht iiber die bisherige Beteiligung an 1.chr-
veranstaltungen,

6. ecine Erkldrung dariiber, ob die schriftliche Habilita-
tionsicistung allein  oder unter Beteiligung ciner
Arbeiisgruppe angefertigt worden ist, im letzteren Fal
eine Ubersicht iiber die Zusammensctzung der Arbeits-
gruppe; die individuelle Leistung der Bewerberin/
des Bewerbers mull deutlich abgrenzbar und bewerthar
sein {§2 Absatz 3),

7. ein vollstandiges Schriftenverzeichnis in siebenfacher
Ausfertigung,

8. eine Erkldrang der Bewerberin/des Bewerbers dariiber,
ob und gegebenenfalls mit welchem Erfolg sic/er bereits
anderwiirls die Habilitation beantragt hat,

9. bet antragstelienden Personen, deren Wohnsitz und
Arbeitsstelle aulerhalb Hamburgs liegen, eine Begriin-
dung, warum dic Habilitation an der Universitit
Hamburg angestrebt wird.

Dem Antrag kGnnen weitere verdlfentlichle Arbeiten und

druckfertige Manuskripte beigefiigt werden,

85
Vorpritfung docs Zulassungsantrages

Dic Dekanin/der Dekan und die Prodckanin/der
Prodekan des Fachbereichs Medizin bzw. zwei von ihnen
besleilte Vertreter pritfen die von der Bewerberinfvom
Bewerber cingercichien Unterfagen dahingechend vor, ob
dic Erdi{fbung des Verfahrens dem Fachbereichsral Medizin
empfohlen werden kann. Sie kinnen sich hierbei gutachter-
lich beraten tassen und von der Bewerberin/vom Bewerber
ergiinzende Anskiinfte cinholen.

§6
Eroffnung des Habilitationsverfahrens

Der Fachbereichsrat entscheidet innerhalb von  zwel
Monaien nach Eingang des Antrags und der criorderfichen
Unterlagen iiber die Zulassung/Nichtzulassung der Bewer-
berin/des Bewerbers zur Habilitation. Die Bewerberin/der
Bewerber wird von der Dekanin/vom Dekan schriftlich
tiher dag Frgebnis vaterrichtet. Mit der Zulassung ist das
Verfahren erdffnet. Die Nichtzulassung ist zu begriinden.

§7
Riicktrite vom Habilitationsverfahren
Dic Bewerberin/der Bewerber kann vom Habilitations-
verfahren folgenlos zurlicktreten, bis das ersic Gutachten
beim labilitationsausschul eingetrofen ist.

&8
[ Iabilitationsansschuli

(B Noch Eréffnang des Habilitationsverfahrens selzi
der Fachbereichsrat einen Habilitationsausschuf ¢in. Thm
obliegt die Durchfihrung des Mabilitationsverfahrens.

(2) Der Habilitationsausschulk besteht aus mindesiens
finf, hichstens siehen Professorinnen/Professoren oder
habilitierten Angchorigen des Fachbereichs Medizin. In
der Regel sollen wenipgstens zwei Mitglieder des Habilita-
tionsausschusses mit dem speziellen Forschungsgebiet der
cingereichten Arbetlen vertraut sein. In begriindeten Fallen
konnen bis zu zwei Professorinnen/Professoren oder habili-
tierle Angehdrige anderer Fachberciche oder anderer Uni-
versitdten in den HabilitationsausschuB gewihit werden.
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Dic Bewerberin/der Bewerber kamnn zwei Mitglieder des
Habilifationsausschusses  vorschlagen; den Vorschligen ist,
soweit moglich und vertretbar, zu eatsprechen.

(3) Der Habilitationsausschuf wihlt sich eine Vorsit-
zende/einen Vorsitzenden und deren/dessen Stcllvertreter.
Der Habilitationsausschuf ist nur besch ig, wenn
mindestens die Hiillie aller Mitglieder abwaremd-ist Iint-
scheidungen fber die Anrahme oder die Ahlehmmg der
Habilitationsleistungen selzen die Anwesenheit aller Mit-
glieder voraus und bediirfen der Mehrheit der Stimmen, In
Ausnahmefilien kann von dem Lrfordernis der Anwesen-
heit aller Mitglieder abgesehen und cin schrifiliches Volum
rugelassen werden, soweit die Anberaumung eines neuen
Sitzungsterming nicht mdglich oder vertretbar ist. Stimum-
enthaltung isi nicht zoléssig.

(4} Der Habilitationsausschuf bestellt mindestens zwei
Professorinnen/Professoren oder habiliticrie  Hochschul-
Iehrerinnen/Hochsehullehrer zu  Gutachterinnen/Gutach-
tern der von der Bewerherin/vom Bewerber eingereichten
wissenschaftlichen Arbeiien nach §2 Absatz 1. Es sind
immer zwei auswirtige Gutachien einzuholen. Den gutach-
tenden Personen wird dabei mitgeteilt, daft der Bewerbe-
rindem Bewerber aul” Antrag der Inhalt des Gutachtens mit
Namengnennung der gulachienden Personen zur Kenntnis
segehen wird. Similiche Gutachten werden dem TTabilita-
tionsausschub vorgelegt. Der Bewerberin/dem Bewerber
wird auf Antrag dor Inhalt der Gutachten zur Kennnis
sepcben  einschlicBlich der Namen der gutachtenden
Personen.

(5} Dic Beratungen des Habilitationsausschusses sind
nichi offentlich. Uber dic Beratungen des Habilitationsaus-
schusses ist ein Protokoll zu fubren. Das Protokoll hat den
Worttaut der Beschliisse und Empfehlungen. sowic die
Abstimmungsergebnisse zo enthatten.

§9
Prifung der schrifilichen Habilitationsleistungen

(I) Sebald die Gutachten vorliegen, entscheidet der
Habilitationsausschull nach Priffung dariiber, ob die von
der Bewerberin/vom Bewerber vorgelegten wissenschafl-
lichen Arbeiten als Habilitationsleistung anerkannt wer-
den. Erkennt der Habilitationsausschufl dicse an, teilt
die/der Vorsitzende der Bewerberin/dem Bewerber mit, daf
das Habilitationsverlaliren mit demn Koltoguivm gemil §2
Absatz | fongefithrt ward.

(2} Erkennt der HabilitationsausschuB die ven der
Bewerberin/vom Bewerber vorgelegten wissenschafilichen
Arbeiten nicht als Habilitationsleistung an, teilt dic/
der Vorsitzende diese Entscheidung der Bewetberin/dem
Bewerber mit den Griinden schriftlich mit. Die Bewerbe-
rin/der Bewerber kann inerhalb eines Monats nach
Zugang der Entscheidung schriftlich Stetlung nehmen und
beantragen, mit den Mitglicdem des Habilitationsausschus-
ses Fragen der begutachteien Arbeiten zu erériem.

(3) Nutzt die Bewerberin/der Bewerber im Falle des
Absatzes 2 dic Frist, beschiicfit der Ausschufi nach Vorlage
der schrififichen Stellungnahme und gegebenenfalls der
miindiichen Erdrterung der begutachtcten Arbeiten erncul,
ob dic Arbeiten als Habilitationsleistungen anzuerkenncs
sind. Dicses Verfahren solk innerhalb weiterer zwel Monate
abgeschlossen werden. Die Entscheidung wird der Bewer-
benn/dem Bewerber von der/dem Vorsitzenden des Habili-
tattonsausschusscs mitgeteilt, im Falle einer ablehnenden
Entscheidung schrifilich mit den Griinden.

§10
Habilitations-Kolloquium

{1y Nach der Anerkennung der schrifiichen Habilita-
tionsleistungen gemdf §9 legt der Habilitationsausschul
den Termin fiir das Kolioguium fest.

{2) Der Termin und der Ort des Habititations-Kolloqui-
ums weeden von der Dekanin/vorn Dekan fakultétsotient-
lich bekannt gemacht. Dic Dekanin/der Dekan kann ferner
Hochschullehrerinnen  uwnd  Hochschullehrer anderer
Fakultdien oder Hochschulen, Vertreier anderer wissen-
schafilicher Einrichtungen oder weitere Habilitations-
bewerberinnen/Habilitationsbewerber ginladen.

(3) Nach dem Kolloquiwm, zu dem alle Mitglieder des
Habilitationsausschusses anwesend sein miissen, entschei-
det der Habilitationsausschufl, ob die miindliche Habilita-
tionsleistung den Erfordernissen geniigt und daber anzuer-
kennen ist. Wird die Eeistung fiir nichi ausreichend erach-
tet, so kann der HabilitationsausschuB beschlieRen, dali das
Kolloguium binnen sechs Monaten einmal  wiederholt
werden kann.

§11
Volizug der Habilitation

(5) Sind die schriftliche und miindliche TTabikitationslei-
stung angenommen, s¢ spricht der Habilitationsausschuf
dic Habilitation aus. Dabei wird das Forschungsgebiet
bezeichnet, fir das die Anerkennung der Forschungsbetihi-
gung criangt worden ist; hierbei st der Habiliiationsaus-
schuf an der. Vorschlag der Bewerberin/des Bewerbers nach
§4 Absatz 1 nicht gebunden. Beabsichligt der Habilita-
tionsausschul eine vom Vorschlag abweichende Bezeich-
nung fiir das Forschungsgebiet vorzunchmen, so ist die
Bewerberin/der Bewerber vorher anzuhéren. Die Deka-
nin/der Dekan eréfinet der Bewerberin/dem Bewerber dic

Entscheidung im Namen des Fachbereichs Medizin, Uber
den I\.dch\\us der Forschungsbefihigung soli innerhatb
von zwilf Monaten nach Bingang des Antrages und der
erforderlichen Unterlagen (§4) entschicden scin.

{2y Uber dic Habititation wird eine Urkunde ausgestelll,

§12
Verbleib der Habilitationsschrift

Nach Abschluff des Verlahrens wird ein Exemplar der
Habilitationsschrilt in die Arztliche Zentralbibliothek des
Fachbereichs Medizin cingestelit, ein weiteres Exemplar der
Staats- und Universi{atsbibliothek itberlassen.

§13
Wicderholung

Ist dig Habilitation abgelehnt worden, kann die Bewer-
berin/der Bewerber frithestens nach einem Jahr erncut dic
Zulassung zur Habijitation beantragen.

&14
Widerruf

Die Habilitation ist vom Fachbereichsrat zu widerrufen,
wemn sie durch Tiuschung iiber das Varliegen wesentlicher
Voraussetzangen oder iiber dic sclbstindige Abfassung der
cingercichten Arbeiten bewirkt worden ist. Vor dem
Beschlufl ist der Habilitierten/dem Habilitierten Gelegen-
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heit zur Auficrung zu geben. Der BeschiuB, der den Widerruf

ausspricht, ist der Habilitierten/dem Habilitierten mit den
Grinden  schriftlich  mitzuteilen und  dem  Universiuts-
prisidenten  anzuzeigen. Die  Habilitationsurkunde  wird
eingezogen.
§13
Ubesprisfung des Verfahrens

(1) Uber Widerspriiche enfscheidet gemil §64 Absatz, 5
Satz 3 HmbHG der Fachbereichsrat.

{2} Unberiihrt bleibt das Recht der Bewerberin/des
Bewerbers, beim  Ausschull fir Forschung und wisscan-
schaftlichen Nachwuchs des Akademischen Senats die
Uberprifung  des  Habilitationsverfahrens zu  beantragen
oder gegen Entscheidungen des Fachbereichsrates wnd des
Habilitationsausschusses Rechisbehel{e einzulegen

§16
Inkrafttreten, Ubergangsregelung

(1) Dicse Habilitationsordnung tritt am Tage nach ihrer
Verdtfentlichung im Amtlichen Anzeigerin Kralt. Mit
diesem Tage triit die vorldunfige Habilitationsordnung des
Fachbereichs Medizin der Universitit. Tamburg vomn
2. Oktober 1982 auBler Krafl.

{2) FEin Habilitationsverfahren, das bei Inkraftireten
dieser Habilitationsordnung bereits crifinet ist, wird auf
Antrag der Bewerberin/des Bewerbers nach den Vorschrif-
ten der in Absatz Salz 2 genannien Habilitationsordnung
fortgefiihrt.

Hamburg, den 1. November 2000
Die Behorde fiir Wissenschall und Forschung
Amtl. Anz. S, 3915

Hinweis:

8 3 Satz 2 lautet: "Der Habilitationsausschuss ist nur
beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte aller

Mitglieder anwesend ist."
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§ 3 Satz 2 lautet: "Der Habilitationsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist." 




